
Arbeitnehmer aus der Europäischen Union

Weniger als 3 Monate Mehr als 3 Monate

Einreise in die 
Schweiz

1.

EU-Bürger können ohne vorherige 
Bewilligung drei Monate in der 
Schweiz arbeiten.   
Online-Anmeldung beim Staats-
sekretariat für Migration.

Antrag um  
Aufenthaltsbewilligung 

 
Min. 15 Tage vor Arbeitsantritt. 

Folgende Unterlagen müssen bei der 
Wohngemeinde eingereicht werden:
• Kopie des gültigen Personalauswei-

ses oder Reisepasses
• Verpflichtungserklärung des Arbeit-

gebers oder Arbeitsvertrag
• Antragsformular für eine Aufent-

haltsbewilligung
Kein Arbeitsantritt vor Einreichung 
des Antrags möglich.

2.

Ausfertigung der  
Aufenthaltsbewilligung 

Die Aufenthaltsbewilligung ist in der 
gesamten Schweiz gültig.
Ihre Gültigkeit hängt von der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses ab.
Der Arbeitnehmer ist berechtigt, 
den Arbeitgeber und den Beruf frei 
zu wechseln.
Für saisonale Tätigkeiten werden 
keine EU/EFTA B - Bewilligungen 
ausgestellt.

3.

Verlängerung der  
Aufenthaltsbewilligung 

Folgende Unterlagen müssen bei 
der Wohngemeinde eingereicht 
werden:
• Kopie des gültigen Personalaus-

weises oder Reisepasses
• Aufenthaltsbewilligung
• Meldung bezüglich des Ablaufs der 

Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis 

4.



Ausstellen des  
Aufenthaltstitels

Der Antragsteller wird von der  
kantonalen Behörde vorgeladen, 
um die biometrischen Daten zu 
erfassen.

Ausstellen der  
Aufenthalts- und  

Arbeitsbewilligung

Wird von der kantonalen Behörde 
an den Antragsteller gesendet. 
 

7.

Arbeitsbewilligung mit Erwerbstätigkeit*

Ja Benötigen Sie ein Visum?

Nein

Vom Antragsteller durchgeführter Vorgang Vom Rechtsvertreter in der Schweiz  
durchgeführter Vorgang In der Schweiz durchgeführter Vorgang Im Herkunftsland des Antragstellers  

durchgeführter Vorgang

1.

8.

Visumerteilung

Dieses Visum ermöglicht es dem  
Antragsteller, für die weiteren 
Schritte in die Schweiz zu kommen.5.

Visumantrag

Der Antragsteller beantragt das 
Visum bei der Schweizer Vertretung 
in seinem Wohnsitzland (D-Visum).4.

* Für Bürger aus Nicht-EU-Ländern 

Entscheid

Der Entscheid wird von der Bundes-
behörde (SEM) an den gesetzlichen 
Vertreter und die kantonale Behör-
de (DIHA) mitgeteilt.3.

2.
 

Verfahren

Einreichung der Gesuchsunterlagen 
durch einen Rechtsvertreter bei der 
Wohnsitzgemeinde, die das Dossier 
an den Kanton (DIHA) weiterleitet, 
der es der Bundesbehörde (SEM) 
zur Entscheidung vorlegt.

 
Gesuchsunterlagen

Gesuch um einen Aufenthaltstitel zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit in 
einem eigenen, noch zu gründenden 
Unternehmen.

Einreise in die Schweiz

Nach der Einreise meldet sich der 
Antragsteller mit seinem Reisepass 
bei der Wohngemeinde.6.



Firmengründung in der Schweiz*

Schweizer Vertreter 

Eine Aktiengesellschaft (AG) oder Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH)  
muss als juristische Person von mindestens 
einer in der Schweiz ansässigen Person  
vertreten werden. 2.

Gründungsdokumente 

Für die Gründung erforderliche Dokumente 
vorbereiten:
• Businessplan
• Rechtsform
• Arbeitsvertrag
• ...

1.

Überweisung des  
Kapitals 

Das Geld wird für den Antragsteller  
freigegeben und steht ihm zur Verfügung.
Einzelheiten zum Kontozugriff, die direkt mit 
dem Bankpartner zu klären sind.6.

Beginn der  
Geschäftstätigkeit 

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen  
Tätigkeiten aufnehmen und Personal einstellen.

7.

* Für nicht in der Schweiz wohnhafte Personen

4. Eröffnung eines  
Bankkontos 

 
Bankinstitut wählen

UBS, Walliser Kantonalbank (WKB), Raiffeisen, 
Post Finance oder andere

A.

 
Antrag auf Eröffnung eines  
Kapitaleinzahlungskontos

Von den Banken geforderte Dokumente: 
• Angaben zu den Aktionären (Nationalität und  

investierter Betrag der Aktionäre)
• Beschreibung der Aktivitäten des Unternehmens
• Präsentation der geplanten Aktivitäten des 

Unternehmens in der Schweiz und des Mehrwerts 
für die Schweiz (Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Investitionen, Partnerschaften, abgeschlossene 
Verträge)

• Rechtliches Organigramm und internationale 
Struktur des Unternehmens

• Entwurf des Gründungsaktes
• Entwurf der Gesellschaftsstatuten
Möglicherweise können weitere Dokumente  
verlangt werden.

B.

 
Analyse und Treffen

Treffen zwischen dem Bankinstitut und den 
Unternehmern. Gemäss den Richtlinien des 
Finanzpartners, Prüfung der verschiedenen vom 
Antragsteller eingereichten Dokumente durch  
die Compliance-Abteilung der Bank.

C.

 
Eröffnung eines  

Kapitaleinzahlungskontos
Die Gesellschaft zahlt den erforderlichen Betrag 
auf das Konto:
• min. CHF 50 000.– für eine AG
• min. CHF 20 000.– für eine GmbH
Das Bankinstitut sendet eine Bestätigung an  
den Notar.

D.

5.

3.  
Erstellung der  

gesetzlich vorge-
schriebenen Dokumente

Notarielle Übermittlung aller Dokumente, die 
für die Gründung der Firma erforderlich sind.

Eintrag im  
Handelsregister 

Der Notar sendet den Gesellschaftsgrün-
dungsantrag an das Handelsregister (HR).
Der Gründungsantrag muss vom Geschäfts-
führer (oder Vollmacht für den Notar) unter-
schrieben werden.
Die Gesellschaft wird gegründet und im  
Handelsregister eingetragen.
Frist: 2 – 4 Wochen


